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Die Verankerung der Wärmeplanung im föderalen 
Kompetenzgefüge – Schnittstellenmanagement 
zwischen Gesetzgebungs- und Verwaltungskom
petenzen  
Henschel/Maruschke, Zeitschrift für Neues Energierecht (ZNER) 2025, Heft 6, S. 471–480 

 
Mit dem am 1.1.2024 in Kraft getretenen 
Wärmeplanungsgesetz (WPG) hat der Bun
desgesetzgeber eine verpflichtende, syste
matische und flächendeckende Wärmepla
nung geregelt und damit das ohnehin 
junge Instrument der Wärmeplanung erst
mals auf bundesrechtliche Füße gestellt. 
Der vorliegende Beitrag analysiert die Vor
gehensweise des Bundesgesetzgebers bei 
der Verankerung der Wärmeplanung im fö
deralen Mehrebenensystem, ordnet diese 
ein und berücksichtigt dabei die tragenden 
Ziele und Motive.  

Da die Wärmeplanung Kenntnisse über die 
lokalen Gegebenheiten und die Einbindung 
lokaler Akteure erfordert, misst der Bundes
gesetzgeber den Kommunen hierbei eine 
wesentliche Bedeutung zu. Einer direkten 
Aufgabenzuweisung steht jedoch das Auf
gabenübertragungsverbot gemäß Art. 84 
Abs. 1 S. 7 GG entgegen. Um die kommu
nale Ebene dennoch zu erreichen, musste 
der Bund einen „Umweg“ über den Sicher
stellungsauftrag an die Länder (§ 4 Abs. 1 
WPG) gehen. Mit diesem ist zuallererst die 
Pflicht verbunden, die planungsverant
wortliche Stelle (pvS) zu bestimmen und 
zur Aufgabenerfüllung zu berufen. Auch 
wenn den Ländern hierbei ein Regelungs
spielraum zusteht, haben diejenigen Länder, 
die das WPG bislang durch Landesgesetz 
oder Rechtsverordnung umgesetzt haben, 
die Gemeinden als pvS bestimmt und damit 
den aus Bundessicht sachgerechten Weg 
über die kommunale Ebene gewählt. 

Bei der inhaltlichen Ausgestaltung der 
Wärmeplanung hatte der Bundesgesetz
geber zwei divergierende Motive in Aus
gleich zu bringen. Einerseits sollten ver
einheitlichte Mindeststandards festgelegt 
und eine Vergleichbarkeit der Wärme
pläne sichergestellt werden. Andererseits 
sollte den Ländern und pvS möglichst viel 

Flexibilität eingeräumt werden, um insb. 
lokale Besonderheiten berücksichtigen zu 
können. Dieses Spannungsverhältnis hat 
der Bundesgesetzgeber auf beiden Ebe
nen unterschiedlich aufgelöst: Während 
den Ländern aufgrund der weitgehenden 
Sperrwirkung der Bundesregelungen – 
mit Ausnahme des vereinfachten Verfah
rens – nur ein geringer Regelungsspiel
raum verbleibt, verfügen die pvS inner
halb des vereinheitlichten Bundesrechts
rahmens über deutlich weitergehende 
Handlungsspielräume – etwa bei der Aus
füllung der einzelnen Planungsschritte 
oder der Ausgestaltung der Beteiligung. 

Bei der Konzipierung des WPG musste 
der Bundesgesetzgeber zudem berück
sichtigen, dass auf landesrechtlicher 
Ebene bereits vereinzelt Regelungen zur 
Wärmeplanung existierten und auf kom
munaler Ebene mit der Wärmeplanung 
begonnen und diese teils auch schon ab
geschlossen wurde. Vor diesem Hinter
grund gewährt § 5 WPG unter bestimm
ten Voraussetzungen Bestandsschutz für 
bestehende und in der Erstellung befindli
che Wärmepläne. Letztere sollen durch 
das WPG vorerst weitgehend anerkannt 
werden und die Anforderungen des WPG 
erstmalig im Rahmen der Fortschreibung 
beachten müssen (vgl. § 25 Abs. 3 WPG). 
Eine Übergangs- oder Fortgeltungsrege
lung für bestehende Landesgesetze ent
hält das WPG hingegen nicht, sodass 
diese aufgrund der Sperrwirkung des 
WPG gemäß Art. 72 Abs. 1 GG nichtig ge
worden sind. Durch den Verweis auf das 
„Landesrecht“ in § 5 Abs. 1 WPG werden 
die vor Inkrafttreten des WPG bestehen
den (verpflichtenden) Landesregelungen 
jedoch in den Normbestand des WPG in
korporiert und bleiben damit im Rahmen 
der bundesgesetzlichen Bestandsschutz
regelung zeitlich begrenzt anwendbar. 
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Neben der fachrechtlichen Verankerung 
der Wärmeplanung ist auch die Kosten
tragung im Mehrebenensystem eine zent
rale Bedingung für ihr Gelingen. Die Kos
ten für die Erstellung und Fortschreibung 
der Wärmepläne entstehen unmittelbar 
bei den pvS und damit regelmäßig bei 
den Kommunen. Während dem Bund aus 
verfassungsrechtlichen Gründen direkte 
finanzielle Zuweisungen an die Kommu
nen verwehrt sind, sind die Länder bei ei
ner Aufgabenübertragung an die Kom
munen zu Konnexitätszahlungen ver
pflichtet. Auch im Bund-Länder-Verhältnis 
liegt die Kostentragungspflicht zunächst 
bei den für den Vollzug zuständigen Län
dern. Ein Konnexitätsverhältnis zwischen 
Bund und Ländern existiert nicht. Zudem 
ist es dem Bund nach Art. 104a Abs. 1 GG 
untersagt, fremde Aufgaben freiwillig und 
ohne die Erfüllung bestimmter Vorausset
zungen zu finanzieren. Um dennoch einen 
finanziellen Ausgleich zu schaffen, passte 
der Bundesgesetzgeber das vorgeschal
tete aufgaben- bzw. zweckungebundene 
Finanzaufkommen an, indem er die Ver
teilung des Umsatzsteueraufkommens 
änderte (Art. 106 Abs. 3 S. 3 GG). Auf dieser 
Grundlage stellt der Bund den Ländern 
durch das FAG-Änderungsgesetz 2024 für 
die Jahre 2024 bis 2028 500 Mio. Euro zur 
Verfügung. 

Für die Wärmeplanung sind einstweilen 
die Länder und pvS angehalten, die im 
WPG verankerten Aufgaben wahrzuneh
men, während die Bundesregierung die 
Wirkung der Regelungen zu evaluieren 
hat (§ 35 WPG). Die Evaluierung be
schränkt sich auf eine quantitative Erhe
bung der erstmals erstellten Wärmepläne. 
Qualitative Aspekte oder die verpflichten
den Fortschreibungen bleiben hingegen 
unberücksichtigt. Ferner sieht das WPG 
weder rechtliche Nachsteuerungsmecha
nismen noch etwaige Sanktionsvorschrif
ten etwa bei Nichteinhaltung der Fristen 
vor. Stattdessen beruht es auf dem Ver
trauen in die Wahrnehmung des Sicher
stellungsauftrags durch die Länder und 
den aufgesetzten Prozess, der die pvS 
durch verpflichtende Fortschreibungen 
zur Selbstüberprüfung und Aktualisierung 
der Wärmepläne anhalten soll. 

Kernergebnisse  

▶ Der Bundesgesetzgeber misst den 
Kommunen aufgrund des lokalen Be
zugs eine zentrale Rolle bei der Wär
meplanung zu, konnte ihnen die Auf
gabe aber aus verfassungsrechtlichen 
Gründen nicht direkt zuweisen. Daher 
verpflichtete er die Länder mittels Si
cherstellungsauftrag, die planungsver
antwortliche Stelle zu bestimmen.  

▶ Der Bundesgesetzgeber wollte mit 
dem WPG einheitliche Mindestvorga
ben für die Wärmeplanung schaffen, 
aber gleichzeitig auch Flexibilität für 
lokale Besonderheiten erhalten. Dieses 
Spannungsverhältnis löste er dahinge
hend auf, dass den Ländern nur ge
ringe Regelungsspielräume verbleiben, 
während den planungsverantwortli
chen Stellen innerhalb des vereinheit
lichten Bundesrechtsrahmens größere 
Gestaltungsspielräume zuteilwerden. 

▶ § 5 WPG gewährt Bestandsschutz für 
bestehende und in Erstellung befindli
che Wärmepläne, sodass die Anforde
rungen des WPG erst bei deren Fort
schreibung einzuhalten sind. Beste
hende (verpflichtende) Landesgesetze 
bleiben dabei im Rahmen der bundes
gesetzlichen Bestandsschutzregelung 
zeitlich begrenzt anwendbar.  

▶ Die Kosten der Wärmeplanung entste
hen unmittelbar bei den planungsver
antwortlichen Stellen. Während dem 
Bund direkte Finanzzuweisungen an 
die Kommunen verwehrt sind, sind die 
Länder zu Konnexitätszahlungen ver
pflichtet. Im Bund-Länder-Verhältnis 
sorgt der Bund durch Anpassung der 
Festbeträge des Umsatzsteueraufkom
mens für einen finanziellen Ausgleich. 

▶ Die verpflichtende Evaluierung der 
Bundesregierung beschränkt sich auf 
eine rein quantitative Erhebung der 
erstmals erstellten Wärmepläne. 
Rechtliche Nachsteuerungsmechanis
men oder Sanktionsvorschriften sind 
im WPG nicht vorgesehen. 

 


